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10. Abschnitt – Belegärztliche Versorgung 

§ 38 Stationäre vertragsärztliche (belegärztliche) Behandlung 
Stationäre vertragsärztliche Behandlung (belegärztliche Behandlung) liegt vor, 
1. wenn und soweit das Krankenhaus gemäß § 108 SGB V zur Krankenbehand-

lung zugelassen ist, 
2. wenn die Krankenkasse Krankenhausbehandlung oder stationäre Entbindung 

gewährt, 
3. wenn die stationäre ärztliche Behandlung nach dem zwischen der Krankenkas-

se und dem Krankenhaus bestehenden Rechtsverhältnis nicht aus dem Pflege-
satz abzugelten ist und 

4. wenn der Vertragsarzt gemäß § 40 als Belegarzt für dieses Krankenhaus aner-
kannt ist. 

§ 39 Belegärzte 
(1) Belegärzte sind nicht am Krankenhaus angestellte Ärzte, die berechtigt sind, 

Patienten (Belegpatienten) im Krankenhaus unter Inanspruchnahme der hierfür 
bereitgestellten Dienste, Einrichtungen und Mittel vollstationär oder teilstationär 
zu behandeln, ohne hierfür vom Krankenhaus eine Vergütung zu erhalten. 

(2) Die stationäre Tätigkeit des Vertragsarztes darf nicht das Schwergewicht der 
Gesamttätigkeit des Vertragsarztes bilden. Er muss im erforderlichen Maße der 
ambulanten Versorgung zur Verfügung stehen. 

(3) Die Anerkennung als Belegarzt kann grundsätzlich für nur ein Krankenhaus 
ausgesprochen werden. 

(4) Als Belegarzt ist nicht geeignet, 
1. wer neben seiner ambulanten ärztlichen Tätigkeit eine anderweitige Ne-

bentätigkeit ausübt, die eine ordnungsgemäße stationäre Versorgung von 
Patienten nicht gewährleistet, 

2. ein Arzt, bei dem wegen eines in seiner Person liegenden wichtigen Grun-
des die stationäre Versorgung der Patienten nicht gewährleistet ist, 

3. ein Arzt, dessen Wohnung und Praxis nicht so nahe am Krankenhaus lie-
gen, dass die unverzügliche und ordnungsgemäße Versorgung der von 
ihm ambulant und stationär zu betreuenden Versicherten gewährleistet ist; 
hat der Arzt mehrere Betriebsstätten, gilt dies für die Betriebsstätte, in 
welcher hauptsächlich die vertragsärztliche Tätigkeit ausgeübt wird. 

(5) Die Belegärzte sind verpflichtet, einen Bereitschaftsdienst für die Belegpatien-
ten vorzuhalten, für den von den Krankenkassen ein leistungsgerechtes Entgelt 
zu zahlen ist (§ 121 Abs. 3 SGB V). Das Nähere regeln die Partner auf Landes-
ebene. 

(6) Ärztlicher Bereitschaftsdienst wird wahrgenommen, wenn sich der bereit-
schaftsdiensthabende Arzt auf Anordnung des Krankenhauses oder des Beleg-
arztes außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit im Krankenhaus aufhält, um im 
Bedarfsfall auf der (den) Belegabteilung(en) rechtzeitig tätig zu werden. 
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Die Krankenkassen entgelten die Wahrnehmung dieses Bereitschaftsdienstes, 
wenn dem Belegarzt durch seine belegärztliche Tätigkeit Aufwendungen für 
diesen ärztlichen Bereitschaftsdienst entstehen. 
Der Belegarzt hat - ggf. durch eine Bestätigung des Krankenhausträgers - ge-
genüber der Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen, dass ihm Kosten für 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst für Belegpatienten entstanden sind. Die Kas-
senärztliche Vereinigung unterrichtet hierüber die Krankenkassen. 
Der von Belegärzten selbst wahrgenommene Bereitschaftsdienst fällt nicht un-
ter die vorstehende Regelung. Für einen solchen Bereitschaftsdienst wird kein 
Entgelt gezahlt. Dies gilt auch für jegliche Art von Rufbereitschaft des Belegarz-
tes, seines Assistenten oder von Krankenhausärzten für den Belegarzt. 

§ 40 Verfahren zur Anerkennung als Belegarzt 
(1) Die Anerkennung als Belegarzt setzt voraus, dass an dem betreffenden Kran-

kenhaus eine Belegabteilung der entsprechenden Fachrichtung nach Maßgabe 
der Gebietsbezeichnung (Schwerpunkt) der Weiterbildungsordnung in Überein-
stimmung mit dem Krankenhausplan oder mit dem Versorgungsvertrag einge-
richtet ist und der Praxissitz des Vertragsarztes im Einzugsbereich dieser Be-
legabteilung liegt. 

(2) Über die Anerkennung als Belegarzt entscheidet die für seinen Niederlassung-
sort zuständige Kassenärztliche Vereinigung auf Antrag im Einvernehmen mit 
allen Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkas-
sen. Die Ziele der Krankenhausplanung sind zu berücksichtigen. 

(3) Dem Antrag ist eine Erklärung des Krankenhauses über die Gestattung be-
legärztlicher Tätigkeit und die Zahl der zur Verfügung gestellten Betten beizufü-
gen. Die Erklärung wird den Landesverbänden der Krankenkassen zur Kenntnis 
gegeben. 

(4) Die Anerkennung als Belegarzt endet mit der Beendigung seiner vertragsärztli-
chen Zulassung oder mit der Beendigung der Tätigkeit als Belegarzt an dem 
Krankenhaus, für welches er anerkannt war. Die Landesverbände der Kranken-
kassen und die Verbände der Ersatzkassen sind vom Ende der Anerkennung 
zu benachrichtigen. Ist ein Ruhen der vertragsärztlichen Zulassung angeordnet, 
ruht auch die belegärztliche Tätigkeit. 

(5) Die Anerkennung als Belegarzt ist durch die Kassenärztliche Vereinigung zu-
rückzunehmen oder zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen nicht oder nicht 
mehr vorliegen. Die Kassenärztliche Vereinigung kann die Anerkennung außer-
dem widerrufen, wenn entweder in der Person des Vertragsarztes ein wichtiger 
Grund vorliegt oder der Vertragsarzt seine Pflichten gröblich verletzt hat, so 
dass er für die weitere belegärztliche Tätigkeit ungeeignet ist. Die Entscheidung 
der Kassenärztlichen Vereinigung ist dem Vertragsarzt und den Landesverbän-
den der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen mitzuteilen. 

(6) Der Widerruf der Anerkennung kann auch von den Landesverbänden der Kran-
kenkassen bei der Kassenärztlichen Vereinigung beantragt werden. 
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